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KHZG – Förder-Anspruch und 
Wirklichkeit des 

Digitalisierungsbedarfs der 
Kliniken



Das APZ
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• 5 Fachkliniken: 
Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie

Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen und komorbide 

Störungen

Abteilung für psychotische Erkrankungen

Abteilung für affektive Störungen

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Gerontopsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Forensische Psychiatrie

• 737 Betten und Plätze im KHG-Bereich
• 91 Betten im Maßregelvollzug
• 6 Tageskliniken (Allgemeinpsychiatrie und KJP)
• 8.500 Fälle stationär
• 850 Fälle teilstationär 
• 246.000 Berechnungstage
• 1.300 Mitarbeiter
• 28 Hektar, 32 Gebäude



KHZG: Wir waren zum Glück durch unsere 
bisherige IT – Strategie gut aufgestellt
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1. Zunächst papierlos werden
– Aufbau Dig. Patientenakte

– Pegasos (dig. Archiv)

– WLAN Struktur

2. Zentralisierung/ eine Datenquelle
– Ausbau KIS/ Pegasos

– vereinheitl. Datenquellen CO/ MedCo

– Datensicherungskonzept

3. Effizienzsteigerung der Verwaltungsprozesse
– Autom. Benutzerkontenerstellung

– Single Sign On

– NetSfere

– elektronische Zahlungsfreigabe etc. 

4. Jetzt stärker Gesamtprozesse (auch klinisch) im Fokus
– Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

– Zertifizierung des DMS

– Einführung Patientenportal

– erste Module für digitale Therapien einführen (Deprexis, VR, Dermanostic)

Unser (langer) Weg





…und dann kam das KHZG
(2) Zweck des Krankenhauszukunftsfonds ist die Förderung notwendiger Investitionen in Krankenhäusern in

1. die technische und insbesondere die informationstechnische Ausstattung der Notaufnahmen,

2. die digitale Infrastruktur zur Förderung der internen, innersektoralen und sektorenübergreifenden Versorgung von 
Patientinnen und Patienten, insbesondere, um die Ablauforganisation, Dokumentation und Kommunikation zu digitalisieren,
sowie zur Einführung oder Verbesserung von Telemedizin, Robotik und Hightechmedizin,

3. die Informationssicherheit und

4. die gezielte Entwicklung und die Stärkung wettbewerbsrechtlich zulässiger regionaler Versorgungsstrukturen, um die 
Versorgungsstrukturen sowohl im Normalbetrieb als auch in Krisenzeiten konzeptionell aufeinander abzustimmen.



Positiv
• Erstmals nennenswerte Beträge, die den Krankenhäusern für die 

(überfällige) Digitalisierung zur Verfügung stehen

• IT Sicherheit ist verbindlich mit im Fokus

• Krankenhäuser haben weitgehenden Gestaltungsspielraum

• Auch Personalkosten sind förderfähig

• Bereits begonnene Projekte sind auch rückwirkend förderfähig

• Beantragung und Nachweisverfahren in Nds. vergleichsweise gut 
und rel. bürokratiearm

• Nds.: Kein Windhundprinzip, feste Förderquote über Größe

• KH in Niedersachsen haben relativ „zeitnah“ Bescheide erhalten  

• Aber: Es musste schnell gehen, Strafbewährung trotz Komplexität.

Waren eigentlich die Krankenhäuser bisher die Bremser?



Unsere Förderanträge KHZG

1. Technische Anpassung der Notaufnahme betrifft uns das?

2. Digitale Patientenportale Antrag FTB 2 gestellt

3. Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation Antrag FTB 3 gestellt

4. Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme Antrag FTB 4 gestellt

5. Digitales Medikationsmanagement vorhanden

6. Digitale Leistungsanforderung vorhanden

7. Leistungsabstimmung und Cloud Computing

8. Digitales Betten-Versorgungsnachweissystem 

9. Robotik und Telemedizin Antrag FTB  9 gestellt

10. IT-Sicherheit Antrag FTB 10 gestellt

11. Epidemiologische Anpassung der Patientenzimmer
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FTB 2-6 und 10 als Musskriterien definiert



FT 4: Automatische Ressourcenplanung

• 240.000,- bewilligt

• Ziel: Bessere Ressourcenverteilung, weniger 
Arbeitsaufwand durch automatische Vorplanung, weniger 
Therapieausfall durch Vermeidung von Überschreiben/ 
Umplanen von Terminen, Standardisierung erhöhen, Streit 
zw. Berufsgruppen reduzieren  

• Frage: Was ist heute technisch möglich, was nicht? KI?

• Projekt hat hohes Konfliktpotential: Freiheiten werden 
genommen, Schlachten heiliger Kühe 

• Scheitern möglich, weil hohe Komplexität und hohes 
Konfliktpotential

• Einhaltung Zeitplan? Konsequenz für Rückzahlung? 



mehrschichtige Problemstellungen
• Entscheidungsbehörden: Unterbau/ Kompetenz nicht gegeben 
→ im Zeitplan allein mind. 1 Jahr durch Bewilligungszeit verloren

• Projektantragszeit: Für (innovatives) Pilotprojekt in Nds. zu kurz

• Entscheidungen unter diesem Zeitdruck richtig getroffen?

• Manchmal (noch) mehr Schein als Sein bei der Software

• Zeitliche Umsetzung der Projekte z.T. schwierig, Beschaffungen/ 
Projektumsetzungen zeitkritisch durch hohe Nachfrage 

• IT-Firmen: Goldgräberstimmung -> Kostenentwicklung/ Ressourcen

• Unsicherheiten beim Nachweis, da Fragestellungen nicht hinreichend 
geklärt, für Psychiatrie viele Fragen offen, zu allgemein

• Streit ist vorprogrammiert: Was passiert, wenn Musskriterien nur 
teilweise erfüllt sind? 

• Dokumentationsaufwand ist insgesamt hoch

• Folgekosten nach KHZG: Ist das überhaupt verhandelbar? 
Kostenentwicklung nicht zu unterschätzen (Entwicklung Lizenzkosten)



 FTB Bereiche Musskriterien-Matrix AWO Psychiatriezentrum % Erfüllung Bemerkungen
  ... es den Patientinnen und Patienten oder deren vorgelagerten Leistungserbringern ermöglichen, Termine für ambulante 

Versorgungsleistungen (u.a. Untersuchungen im Rahmen der Vor- und Nachsorge), online zu vereinbaren               

sowie für die teil- und vollstationäre Behandlung online anzufragen und abzustimmen. Dies schließt Leistungen der 

spezialärztlichen Versorgung (ASV) im Krankenhaus nach § 116b SGB V mit ein, sofern diese durch das Krankenhaus 

angeboten werden.

50

Terminbuchungen in den Ambulanzen

Bisher nicht möglich, Machbarkeit müsste bei Innocon 

angefragt werden

 ... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, eine Anamnese digital von zu Hause aus durchzuführen, 0

Bisher nicht möglich, Machbarkeit müsste bei Innocon 

angefragt werden.

Fragen: Wohin mit den Patientendaten? Ohne Aufnahme 

keine Ablage im KIS möglich. 

 ... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, ihre Behandlungsunterlagen sowie weitere zur Aufnahme und Behandlung 

relevante Daten und Unterlagen, insbesondere den bundeseinheitlichen Medikationsplan (Barcode-Scan zur strukturieren 

Weiterverarbeitung), vorab online hochzuladen, oder im Rahmen einer vom Patienten oder der Patientin digital erteilten 

temporären Berechtigung (Consent) den Zugriff auf diese Daten (z. B. in einer existierenden elektronischen Akte) durch den 

Behandler ermöglichen,

0

Bisher nicht möglich, Machbarkeit müsste bei Innocon 

angefragt werden.

Fragen: Wohin mit den Patientendaten? Ohne Aufnahme 

keine Ablage im KIS möglich. 

 ... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, online Antworten zu den häufigsten Fragen eines Krankenhaus-Aufenthalts 

zu finden
75

Reicht der Link zur Homepage?

https://www.awo-psychiatriezentrum.de/ueber-das-

psychiatriezentrum/awo-psychiatriezentrum/

 .... es vorgelagerten Leistungserbringern ermöglichen, Überweisungsscheine bereits vorab online der Klinik zukommen zu 

lassen
0

Bisher nicht möglich, Machbarkeit müsste bei Innocon 

angefragt werden.

Fragen: Wohin mit den Patientendaten? Ohne Aufnahme 

keine Ablage im KIS möglich

 ... es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aufnahmemanagements ermöglichen, den Patientinnen und Patienten 

Nachrichten schicken zu können
0

Bisher nicht möglich, Machbarkeit müsste bei Innocon 

angefragt werden.

 .... es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Aufnahmemanagements ermöglichen, eine Anamnese auch digital in der Klinik 

vorzunehmen
50 Nicht im Portal möglich, nur im KIS. 

 ... Schnittstellen zu bestehenden KIS und/ oder ERP-Systeme vorweisen, sodass die digital erfassten Daten der Patientin / des 

Patienten auch für nachgelagerte organisatorische Prozesse, sowie Prozesse der Ressourcenplanung (z.B. Personalplanung 

oder Bettenmanagement) automatisch und interoperabel zur Verfügung stehen

50

Bisher nicht umgesetzt, müsste mit medPaper machbar 

sein. Machbarkeit müsste bei Innocon und Nexus 

angefragt werden.

Wohin mit den Patienten-daten? Ohne Aufnahme keine 

Ablage im KIS möglich

... es den Patientinnen und Patienten auf ihrem eigenen Endgerät ermöglichen, sich während ihres Aufenthaltes im

Krankenhaus zurecht zu finden (mindestens zu örtlichen Gegebenheiten, Ansprechpersonen),
75

Orte haben wir in der Verortung des Portals hinterlegt. Ob 

man eventuell auch noch Ansprechpartner einfügen muss 

sollten wir bei Gelegenheit besprechen

... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, sich über ihre Behandlung, beispielsweise in Form von Aufklärungsvideos,

zu informieren, und vorab Fragen zur späteren Klärung zu notieren
0

Eventuell über Homepage und AWO Youtube Kanal 

abbildbar?

 .... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, digitale Behandlungstagebücher auf ihrem eigenen Endgerät zu führen, 0
Könnten wir über medPaper versuchen zu realisieren. 

Klärung mit Innocon nötig

.... es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, Erinnerungen an Untersuchungstermine im Laufe ihres Aufenthaltes zu

erhalten, 
100 Notification

.... es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch eine mobile und digitale Visite ermöglichen, schneller auf relevante

Informationen, insbesondere im KIS/KAS und Patientendatenmanagementsystem, zugreifen zu können,
100 Nicht über das Portal, nur über KIS möglich

.... die Speicherung von Daten der Patientinnen und Patienten in deren elektronischer Patientenakte nach § 341 SGB V

ermöglichen.
100

S. Kleine: Verstehe hier den Zusammenhang mit dem 

Portal nicht

... einen strukturierten Datenaustausch zwischen Leistungserbringern und die Bereitstellung von Dokumenten auf Basis

anerkannter Standards an nachgelagerte Leistungserbringer (z.B. bzgl. der Medikamenteneinnahmen, Hinweisen zur Ernährung,

Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit, notwendigen Kontrolluntersuchungen, Ansprechpartner bei Komplikationen

oder pflegerische Fragen, etc.) ermöglichen,

0

... es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sozialdienstes ermöglichen, auf Basis einer digitalen Plattform innerhalb eines

Netzwerkes von ambulanten und stationären Pflege- oder Rehabilitationsanbietern schnell nach geeigneten Nachversorgern für

ihre Patientinnen und Patienten suchen zu können und zeitnah Rückmeldung hinsichtlich passender freier Kapazitäten zu

erhalten,

0

.... die Speicherung von Daten der Patientinnen und Patienten in deren elektronischer Patientenakte nach § 341 SGB V

ermöglichen sowie (auf Wunsch des Patienten und/ oder berechtigten Angehörigen) auch in andere digitalen Akten bereitgestellt

werden können.

75
Über KIS und Pegasos möglich. Über Portal möglich, muss 

entschieden werden.

§ 19 (1) 2. Einrichtung 

von 

Patientenportalen für 

einen digitalen 

Informations-

austausch, 

Förderrichtlinie 4.3.2 

4.3.2.1 Digitales 

Aufnahmemanageme

nt

4.3.2.2          Digitales 

Behandlungs-

management

4.3.2.3 Digitales 

Entlass- und 

Überleitungsmanage

ment

Überblick behalten und Fragen klären

82 Fragen: Am Ende muss überall „100%“ stehen!



Problem Entscheidungsträger

• Politische und behördliche Entscheidungsträger kommen 
weitestgehend aus dem Zeitalter der Faxgeräte 
→ viel Unwissen: führt zu unsinnigen Vorgaben, engen Fristen und 
Strafen

• Nicht alle politischen Rahmenbedingungen hinreichend geklärt (z.B. 
eindeutige Patientennummer, Standards ausreichend vorgeschrieben?)

• Zusammenhänge mit TI, B3S  usw. nicht ausreichend beachtet: 
Manches läuft zweigleisig (wie soll Patientenkommunikation laufen? 
Pat.-Portal oder TI?)

• Uns fehlt eine hinreichend digitale Behördenstruktur als Gegenpart,
daher Probleme z.B. bei ID (Unterschriften) weil die Gesetzgebung 
nicht nachkommt, nicht vereinfacht, nicht synchronisiert

• Die politischen Entscheider könnten die Erwartungen, die sie durch die 
engen Zeitfenster, inhaltlichen Erwartungen etc. an die KH setzen, 
selber gar nicht erfüllen, wollen uns aber bestrafen…



wir fühlen uns gut aufgestellt weil, 
(unsere Erfolgsfaktoren)

• Existenz einer Digitalstrategie

• Konkrete und kontinuierliche Umsetzung der Digitalstrategie 
(Stakeholder in den Berufsgruppen mitnehmen 
aber auch Umsetzung einfordern)

„Vision without execution is just haluzination“
Dr. P. Meier

• Wandel und Konsequenz von strukturbasiertem Denken hin zum 
prozessbasiertem Denken war eingeleitet

• (zeitnahe) Gewinnung der richtigen IT Partner, die auch über genug 
Manpower verfügen

• Kooperationen (z.B. Hosp do IT) helfen zentrale Fragen nach 
Richtlinien, Erfüllungskriterien, Nachweisen etc. zu beantworten 

• Frühzeitige Auseinandersetzung mit Controlling und 
Nachweisführung

• Kritisch: Projektmanagement (komplexe Projekte in kurzer Zeit mit 
zu wenig Manpower umgesetzt zu bekommen)



Welche Fragen stelle ich mir zur 
digitalen Zukunft nach dem KHZG

• Welche Mitarbeiter haben wir überhaupt noch?

• Wo können/ müssen wir Mitarbeiter durch 
Digitalisierung kompensieren?

• Wie abhängig werden wir von Software- und 
Cloudanbietern? Vermeidbar?

• Was kann KI für uns und unsere Patienten leisten?

• Was wird zukünftig außerhalb der KH (virtuell) 
behandelt? Wo sind wir in diesem Prozess? 

• Wo macht es jetzt schon Sinn auf Robotic und 
Automation zu setzen? Baulichkeit als Hürde?



KHZG: Licht und Schatten
• Nicht alle Probleme aktuell so lösbar, wie gewünscht 

• Politische Rahmenbedingungen fehlen zum großen Teil

• Es tauchen neue Fragen auf: z.B. Standards und 
dauerhafte Refinanzierung der umgesetzten Maßnahmen

• Entlastung der Prozesse durch Digitalisierung wird enorm 
sein, braucht aber Zeit

• Neue, ergänzende Behandlungsmöglichkeiten werden 
möglich, Qualität wird dadurch steigen

• Trotz aller Probleme, guter und überfälliger Einstieg

• Es kommt etwas in Bewegung!

• Es bieten sich eine Menge Chancen



AWO Psychiatriezentrum
Vor dem Kaiserdom 10
38154 Königslutter

Vertrauen 

leben!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Thomas Zauritz

Telefon: 05353/ 90-0
Telefax: 05353/ 90-1095
E-Mail: Poststelle@awo-apz.de
Internet: www.awo-psychiatriezentrum.de



Allgemeine Informationen zum KHZG

▪Der Bundestag hat am 18. September 2020 das KHZG 

beschlossen.

▪Der Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) wurde im Rahmen 

des KHZG errichtet. Er soll die Digitalisierung an deutschen 

Kliniken vorantreiben und fördert Digitalisierungsprojekte.

▪Der KHZF hat ein Volumen von rund 4,3 Mrd. €, wovon

3 Mrd. € durch den Bund bereitgestellt werden. 1,3 Mrd. € 

werden durch die Länder oder den Krankenhausträger 

getragen.

▪Fördermaßnahmen können vom 02.09.20 bis 31.12.2024 

durchgeführt werden. 
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KHZG Antragsverfahren im APZ

▪Das Land Niedersachsen hat dem APZ den Betrag von 

3,43 Mio. € als Fördersumme in Aussicht gestellt.

▪Der Antrag wurde am 23.06.2021 an das Niedersächsische 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

gestellt.

▪Bewilligt wurde die volle Antragssumme über 

3.415.827,99 € für die beantragten fünf Fördertatbestände.

▪Bei nicht durchgeführten Maßnahmen müssen Fördermittel 

zurückgezahlt werden.

▪Die Fördergelder gliedern sich in den Fördertatbeständen 

(FTB) in Anschaffung, Wartung und Personalkosten auf.
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Vorgaben

▪Reifegradmessungen müssen durchgeführt werden.

▪Ausschreiberegelungen müssen beachtet werden.

▪Zwischenberichte und Abschlussberichte müssen 

regelmäßig übermittelt werden.

▪Der externe Dienstleister muss die Durchführung 

attestieren.

▪Der Wirtschaftsprüfer muss auf dem Abschlussbericht 

die Durchführung attestieren. 

▪15% eines Fördertatbestands müssen dem Bereich 

Sicherheit zugesprochen sein.

▪Die Muss-Kriterien des KHZG müssen erfüllt sein.
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Digitale Reifegradmessung

▪Die erste Messung zur Feststellung des Digitalisierungs-

Reifegrades der AWO ist in 2020 erfolgt.

▪Zweite Kontrolle des Digitalisierungsgrades erfolgte zum  

01.12.2021.

▪Weitere Reifegradmessung zum 30.06.2023 geplant. 
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Digitalen Reifegradmessung im APZ
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Fördertatbestand 2
Digitale Patientenportale

▪Förderung der Einrichtung eines Patientenportals für ein 

digitales Aufnahme-, Behandlungs-, sowie Entlass- und 

Überleitungsmanagement am AWO Psychiatriezentrum.

▪Bewilligt wurden 140.946,93 €.

▪Umsetzung über das Projekt Bettendisposition und 

Belegungsplanung sowie Server für den Bereich 

Informationssicherheit. 
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Fördertatbestand 3
Digitale Pflege- & Behandlungsdokumentation

▪Förderung der Einrichtung einer digitalen Pflege- und 

Behandlungsdokumentation und eines Systems zur 

automatisierten und sprachbasierten Dokumentation am 

AWO Psychiatriezentrum.

▪Bewilligt wurden 1.455.100,22 €.

▪Umsetzung durch die Projekte KIS.Net Stationskurve, KIS 

Archiv Konnektor, KIS NG Digitale Dokumentation, KIS 

PDF, Mobiles digitales Diktat, Videokonferenzmonitore, 

Mobiles Arbeiten Wyse, Mobiles Arbeiten iPad, EPA Cube, 

KIS VIP Erweiterung, Sandboxing, KIS Rollenkonzept, 

Network Access Control, Single-Sign-on und Server.
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Fördertatbestand 4
Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme

▪Förderung der Einrichtung voll- oder teilautomatisierter 

klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme am AWO 

Psychiatriezentrum.

▪Bewilligt wurden 416.280,25 €.

▪Umsetzung durch die Projekte Langzeit EKG und Langzeit 

EEG, Automatische Ressourcenplanung, AD Management 

und Server.
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Fördertatbestand 9
Robotik und Telemedizin

▪Förderung der Maßnahmen für informationstechnische, 

kommunikationstechnische und robotikbasierte Anlagen, 

System oder Verfahren und telemedizinische Netzwerke 

am AWO Psychiatriezentrum.

▪Bewilligt wurden 209.153,08 €.

▪Umsetzung durch das Projekt Digitales Röntgen Pacs 

und Server.
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Fördertatbestand 10
IT-Sicherheit

▪Förderung der Maßnahmen zur Verbesserung der IT- bzw. 

Cybersicherheit am AWO Psychiatriezentrum.

▪Bewilligt wurden 1.194.347,48 €.

▪Umsetzung durch die Projekte ISMS Umsetzung, Curator 

ISMS, Curator Risikomanagement, Curator RiliBAEK, 

ThinOS Gerätetausch, Firewall, Crypto Spike, Zentrales 

Netzwerkspeichersystem und Server.
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Statusbericht Musskriterien KHZG
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▪ Die FTB 2 – 6 und 10 sind gesetzlich verpflichtend umzusetzen, auch 

ohne Erhalt von Fördergeldern. Maßgeblich ist die Bereitstellung 

dieser digitalen Dienste: Patientenportale für Aufnahme- und 

Entlassmanagement, durchgehende elektronische Patientenakte, 

klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, digitales 

Medikationsmanagement und die digitalen Leistungsanforderungen.

▪ Zuzüglich ist der Fördertatbestand 9 zu erfüllen, weil wir für diesen 

Fördergelder erhalten haben: Musskriterien-Matrix

▪ Ab 01.01.2025 sind Sanktionen für alle Krankenhäuser möglich, die 

nicht über die notwendigen digitalen Dienste gemäß KHZG verfügen. 

▪ Ein Abschlag von bis zu 2% des Rechnungsbetrags für jeden voll-

und teilstationären Fall kann folgen. 

▪ Je mehr digitale Dienste bereitgestellt werden, umso geringer ist der 

Abschlag.

220804 Musskriterien_Foerderrichtlinien_AWO APZ.xlsx

